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DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung 

 
 
 

 
 
 
 
 
Betrifft 
 

Antrag Nr. A-R/0006/2014 der CDU-Fraktion an den Rat vom 11.02.2014 
Wirtschaft und Gewerbe brauchen Entwicklungsmöglichkeiten - Münster-weit! 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

10.09.2014 Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der Antrag Nr. A-R/0006/2014 der CDU-Fraktion vom 11.02.2014 wird an den Ausschuss für 
Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen verwiesen.  
 
II. Finanzielle Auswirkungen 
 
Eine genaue Abschätzung der konkreten finanziellen Haushaltsauswirkungen ist zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht möglich.  
 
Sollte sich im Zuge der Erarbeitung des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts herausstellen, dass 
externe Leistungen z. Bsp. in Form fachlicher Bausteine oder Expertisen benötigt werden, ist für 
die Haushaltsplanung 2015 ff. in der Produktgruppe 0901 im Produkt 2 ein Betrag von 25.000 Euro 
angemeldet.  
 
 
 
 
Begründung: 
Der Antrag der CDU-Fraktion an den Rat Nr. A-R/0006/2014 (Wirtschaft und Gewerbe brauchen 
Entwicklungsmöglichkeiten - Münster-weit!) wurde in der Ratssitzung am 02.04.2014 eingebracht 
und an den Hauptausschuss verwiesen.  
 
Der fachlich zuständige Ausschuss für die Antragsanliegen ist der Ausschuss für Stadtplanung, 
Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen (ASSVW).  
 
Die Verwaltung wird die Inhalte des Antrages prüfen und darauf aufbauend, gemeinsam mit der 
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (WFM), die fachlichen Grundlagen zur Erstellung eines lang-
fristigen Gewerbeflächenentwicklungskonzepts in allen Stadtbezirken erarbeiten sowie einen Kon-
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zeptentwurf mit der WFM abstimmen. Der Konzeptentwurf wird dem ASSVW zur Beratung vorge-
legt werden.  
 
Sollte sich im Zuge der Erarbeitung des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts herausstellen, dass 
externe Leistungen z. Bsp. in Form fachlicher Bausteine oder Expertisen benötigt werden, sind 
hierfür vorsorglich Haushaltsmittel für die Haushaltsplanung 2015 ff. angemeldet (vg. Beschluss-
vorschlag, II. Finanzielle Auswirkungen).  
 
 
I.V. 
 
gez.  
Schultheiß 
Stadtdirektor 
 
 
Anlagen: Antrag der CDU-Fraktion an den Rat Nr. A-R/0006/2014 
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